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Es sind 1n der Hauptsache drei Punkte, dıie m1r ungenügend erwähnt VOLI-

kommen, un über die ich jetzt ur7z also auch noch ungenügend Sp.
chen möchte, NUr amıt s1€ ıcht Fluß NSCICLI Besprechungen anz unfer-
tauchen. werde wen1g Juristisches agCcn haben un ebensowenı1g Hı-
etorisches. möchte lıeber AuUuSs einer philosophischen Besinnung heraus VOIr-

suchen, über ein1ıge mM1r sehr wichtig erscheinende Fragen hinsıchtlich der
Menschenrechte as mehr Klarheıit verschaffen oder, weniger anspruchs-
voll,; den Anstoß geben, damıiıt die Aussprache darüber einıge Klarheit
hervorbringe.

VWıe iıch schon früher betont habe, soll INa 1ın den Menschenrechten, w1ie
in jeder mehr oder weniger gesetzgeberischen Arbeit, VOT allem eın SOZ10-
logisch deutendes Resultat sehen, emm Resultat also, das X Stelle als
soziologisch un damıt historisch, VO Zeıt und Mılieu mitbestimmt dasteht
und als solches würdigen 1st. Menschenrechte, ob deklariert oder „kon-
venlert“, sind Positivierung des Rechts, und damıt sind s1e situationsgebun-
den geworden. könnte ORa dıe These verteidigen, da{fß siıch das gal nıcht
anders machen lalst, der ensch auch der Gesetzgeber siıch von der
ıhm vertraufen Sıtuation nıcht weıit Jossagen kann, Grundregeln
außerhalb jeder Kontingenz formulieren zönnte. Seine gzesetzgeberische Ar-
beıit würde on O9 als sinnlos anmutfen. kann darauf jetzt eben
weil LUr ine Vorbemerkung 1st nıcht weiter eingehen, OoOmMmmMe jedoch

Ende noch daraut zurück.

Man braucht den Menschenrechten VOoOr allem den Menschen, und mMa  e}

bildet sich eın richtiges Menschenbild, das auch (wıir könnten $ast sagen)
den Stofß der Situationsgebundenheit aushalten un überleben kann, edig-
lich AUuUS einer Seinslehre heraus. Wo sich die ersten und tiefsten Rechte
des Menschen handelt, braucht auch se1ne ersten un tiefsten Wesens-
bestandteile 1Ns Auge fassen: den Menschen in seinem Seın, als Seienden.
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Daraus un: NUr daraus ergeben sıch die Werte, welche dem Menschen séine
vielgenannte W ürde geben. Und diese VWerte bilden weıiter die Grundlagefür seine Rechte, welche ann bestimmten Normen ZAGNe Sıcherung dieser
Rechte Anlaß geben. So haben wIir den richtigen Ort all dieser Regeln gefun-den, die uns als „Menschenrechte“ vorgeführt werden: die Normen stuten
auf VWerten, unı die VWerte stufen auf dem Seıin, auf dem Serzenden.

Nebenbei: damit berühren WIr eın Banz anderes System als e dasjenige
Kelsens, dessen Normen immer NUur aufgebaut sind auf tieferen ormen
und zuletzt auf einer Grundnorm. Dann bleiben WIr Sanz 1m erel des
„reinen Sollens“ (und A2ZuUu noch des nur-rechtlichen Sollens) stecken, und
dann versteht sıch der Wunsch, da{fß nıcht ZU zweıten ale als Jurist
leben möchte! Ahnliche Gedanken freilich anders unterbaut findet
INa  3 Z A8 bei Georges Rıpert, dem Rechtswissenschaft kaum mehr ennn
als „technique juridique“ gilt. Da haben also MIt einer „Rechtswissen-
schaft ohne Recht“ iun (Nelson), un INan kann sıch NUur darüber
freuen, da{flß auch außerhalb katholischen Denkens der VWeg nach aterıa-
lem, wertgefülltem echt zurückgefunden 1St (Coing Brunner
Ryffel)

Wır 41ber wollen den Bereich des Sollens als wesentlich iın den des
Seins eingebettet betrachten. Das Sollen schöpft seinen anzech Sınn Aaus dem
Seıin, weıl einerseits daraus seinen Ursprung nımmt, anderseits darauf
zurückgeht als auf seıin Ziel Die Norm (auch die Rechtsnorm) 1St das Band
zwischen dem wirklichen Sein un dem verwirklichenden Sein. Die Ver-
kettung siıcht dann Aaus w1e tolgt

Sein VWert Norm VWert Sein
Unsere Deklarationen un Konventionen sınd nıcht oder A2AUMmM dieser
Einsicht gyCeraten. Darum S1N! S1Ee noch weniger, als schon sozuologisch
gesprochen notwendig ware, VO:! metaphysischen Bild des Menschen BC-
tragen un sind s1ie noch mehr, als soziologisch gesprochen vermeid-
lich 1st, der Sıtuation, der Augenblicklichkeit ausgeliefert.

Daher sehen Wr diesen Aktenstücken eigentlich nur Normen dahin-
gestellt, dann un wWann und dies scheint mM1r schon VO  3 Gewicht MI1t
einem Verweis auf einen Wert versehen. Nur einmal sieht an 1n der UNG-
Deklaration Wert bis ZU tragenden Sein durchgestoßen, un War
bei inem schr wäichtigen Punkt dem Gewissen. Man stellt nıcht die
Norm auf Lasse das Gewissen frei: inan verbindet daran icht Nur den

C der Gewissensfreihelt, ne1n, INall unterbaut dies noch MITt dieser
1nNs gegebenheit: derMensch LSt mit Vernuntft und Gewissen begabt (glück-

ucherweise schon ın Art I einz1ıge Stelle mML1t ontischem Hınweıis: INa  >} dart
aber auch Sagen: unglücklicherweise ErSt 1n Art 1 die Präambel geht nicht
über allgemeine Wertandeutungen hınaus).

YSt 1ın Iinan die Seinsanalyse des Menschen einem synthetischen
Menschenbild durchgeführt hat, 1St. Inan weıt, sıch die Frage nach den
menschlichen Werten stellen dürfen; und die ÄAntwort darauf lassen
sıch dann die richtigen Normen anknüpfen. Many hätte annn z die Frage
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beantworten iıch deute hiermit 1LUr eın Programm VWorin 1st
der Mensch meısten, worıin 1St weniger „seiend“, mit welchen seiner
Handlungen erfüllt die Aufgabe seiner 1m Sein steckenden Möglichkeiten
mehr, mıiıt welchen weniıger? Vergessen wir namentlich nıcht, alles mensch-
iıche Se1in 1ın seiner „Indefiniertheit“ us zugleich ine Unvollkom-
menheit un! Vervollkommnendes darstellt. Das Person-sein, das
SOZUSASCH Gewissen-seı1in, das beleibte Seele-sein würden sıch als sechr
tiefe Seinselemente herausstellen. Als die tiefsten waren die Geschaftenheit
des 1NS, seine Unvollendetheit und das vollendende Sein anzuführen. Sıe
liefern die ontologische Grundlage einer menschlichen VWertelehre. ware C  (

auch möglıch, die wiederholt 1n der Diskussion ankliıngende rage nach einer
Werte-Skala un: einer jerarchie der Normen aufzunehmen.

Es soll uns nıcht wundern, dafß VO'  e} alledem wenig in Pakten un: De-
klaratıonen finden 1St. Erstens: Eın Gesetzgeber, auch wenn sich mIit
Grundlegendem befaßt, braucht ıcht tief suchen, besser: icht tief
sıch auszudrücken. Z weıtens und abermals) Eın Gesetzgeber ist notwendig
in einer Situation befangen. Erleben WIr auch icht uns selbst Unı 1in
diesen Tagen, W1€ WIr gerade nıcht ın der eben skizzierten Weıise N-

sind, sondern immer wieder aus NSCICIN Milieu und unseICrI VWelt
heraus ber diese Dinge gesprochen haben — angesichts des totalen Staates,
VO  } nazıstischem oder bolschewistischem Geprage, angesichts einer bestimm-

Bedrohung, einer bestimmten Notlage? Überlassen WIr einerse1ts den
Philosophen, diese Dıinge klären, aber benützen W1r anderseıits ıhre Kr-
gyebnisse bei UNnSCICr legislati ven oder quasi-legislativen Arbeıt

Es zibt aber einen dritten Grund, WAarumnı diesen Dıingen nıcht 1n den
Deklarationen und wen1g ın den Aussprachen begegnet: Unsere e1iIt hat
den Sensus für eiıne metaphysische Besinnung un: tür eine Erforschung un
Erkenntnis des Se1ns; für \d35 Verständnis se1nes Sınnes weıtaus verloren. Wır
treiben noch eın wen1g weıterauf dem traditionelien FEluß bestimmter Normen,
wOorın sich Xann un! wWann ein Wort erkennbar macht, ber WIr haben den
testen Seinsgrund verloren. Man steht vielfach skeptisch der Möglichkeit
einer Seinsforschung gegenüber. Allerdings findet man auch hıer außerhalb
des katholischen Kreises i1ne ZEW1ISSE Rückkehr. 21
ware als Ontologe, der damıt ine Wertphilosophie verbindet, erster

Stelle erwähnen. Uns fällt die wichtige Aufgabe das wahre Sein des
Menschseins und seinen wahren Sınn unaufhörlich untersuchen und
ımmer wieder auts NCeCUC 1n rage stellen, damıt das Band, über das ıch VOoL-
her gesprochen habe, nıcht der menschlichen Erkenntnis verlorengehe.

I1

Könnte in der Formulierung der Menschenrechte nıcht noch eine Danz
andere. Gefahr stecken als eben diejenige, vielleicht irgendein Recht
wenı1ger glücklich formuliert worden iSst.
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xzlaube, diese Frage bejahen I1LLUSSCI1 un hınzufügen MUSSCH,
die Gefahr MNSCTCI Besprechungen 1cht Sanz IST.

Es ı1SEt 1iN€e Gefahr, die jedem Recht, iıch möchte lieber CN: jeder Rechts-
formulierung und -pOS1ICL1vVIerunNg anhaftet. Es 1SE die Getahr der Jeich-
förmigkeit Summum 1US, IN1IUNA, davor hat schon die Antıke u1l5 SCc-
WALrnNtTt Diuese Frage stellt sıch bei jedem Gesetz Inwıefern darft 1Nd  3 hier
Gleiches unterstellen un dazu Gleiches vorschreiben?

ann diese wichtige Frage hier nıcht iıhrer Breıite aufgreifen, möchte
aber darauf hinweisen daß sS1iCe für 'hema Sallz besonderer O1’m
un fast tragıscher Bedrohung auftaucht Es handelt sich hier den
Menschen un! gerade ıhn, und ZW AAar den Menschen seinen wich-
t1SSsStEN Anliegen Inwieweıit stellt sıch NSCTE Frage kann 11a  .
VO  3 den Menschen behaupten, S1C SCICHN alle gleich? Trifit nıcht vielmehr

die Menschen nıcht alle gleich sind, und 1es aller Schärte icht
NUr, da{fß Ungleichheiten &1bt, sondern da{fß das Ungleiche das VWesentliche
darstellt oder WENIESTENS IM darstellt? Ist nıcht S MI1L ZU
Menschsein vehört, nicht WIC C1inNn anderer, sondern eben NUur selbst
15 un: dafß eben keiner ıhm ganz gleichgestellt werden kann? Wıird nıcht
UNSCEIC Zusammengehörigkeit unsere Einheit als menschliches Geschlecht

WIC schön hat ıcht Pere de Lub seinem Buch Catholicisme dar-
ber geschrieben VO den ZzWE1 Gegebenheiten zugleich unı:! gleichem
Maß da WIL: alle Menschen siınd aber auch daß jeder GE anderer
Mensch 1St ” Diese Andersheit könnte nıcht IMIT solchen breiten Kategorıien, als
die welche eben der Deklaration Seıite veschoben sind Geschlecht
Rasse, Sprache Religion us  < abgetan werden — obgleich 114  - 1IiC K  3
daß WECN1IgSSTENS die Verschiedenheit der Geschlechter un! wahrscheinlich
auch dıe Vielheit der Sprachen un Völker ZU Mysterium der Einheit der
Menschheit beizutragen hat ber die Andersheit geht WEeITL da{fß S16 al
ıcht mehr Kategorialbegriffen darzulegen 1ST sondern LLUr E: der
anwesenden Ichheit angedeutet werden kannn Zum Person-sein könnte also
2uch gehören da{ß die Menschen eben nıcht gleich siınd Ja etztlich könnte die
Gleichheit der Menschen darın bestehen da{fß S1IC eben ungleich sind.

Fragt sich 1i1nNW1eEWEL SIC dann rechtlich yleich behandelt werden kön-
NCn und Justitia ihr Blindtuch tragen dart halte nıcht für unmöglıch
daß WIr hier den Grundtehler antreffen 11a  ; dıe Menschen als
BaNz locker auseinanderstehende Individuen beschrieben und IN Rechten
ä  tet hat und erst anl Ende INIL CIN1SCIHL Verpflichtungen diese leich-
heitsklötzchen z DlrE Gesellschaft zusammengefafßt hat Wenn VO Anfang
die Menschheit als Iche 11185 Auge gefaßt WalCc, dann hätte 119a  — eichter der
Gemeinschaft den ihr gebührenden Platz ZUWEISEN und die Menschen ıhrer
Gleichheit und hhei erfassen können (wieder C Beweıs der
Sıtuationsbefangenheit).

Hıermit verbindet sich die Möglichkeit daß W1r ler das Symptom eiINeEeTr
bedrohlichen Kulturlage VOT sehen der Mensch wiırd iıcht als C1MN un:
Du betrachtet sondern als C1inNn S Auch der Begrift der Person könnte NUuUr be--
orifflich verstanden SC1H und den Menschen IMITt der SOZCNANNTITCN Person-
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würde nNnem „ES“ Dıng herabdrücken. Gerade diese 1Ur
als gyleiche Indiıviduen, nicht aber als ungleiche Sozialwesen dargestellte CT

haben Unmenschliches, besser, Entmenschlichtes sıch
Ihre Vollmenschlichkeit 1ST verdünnt un die Menschen dieser Deklaration
könnten I1Ur halbmenschliche W esen sSC1HN Aus der heutigen Kulturlage (man
denke 1Ur rzh 5 Stunde) vielleicht erklärlich aber brauchen

dazu nıcht Stellung nehmen?

I11

Die rage der Formulierung 1ST vielleicht nıcht einmal die wachtigste;
wichtiger könnte die rage der Interpretation SCInN möchte Jängst nıcht

WEeIL gehen WIie diıe modernen Rechtstheoretiker un Rechtspsychologen
der USA die das Schwergewicht Salnz verlagern aut die Rıchter un alles
echt außerhalb der richterlichen Urteile einfach VCcCrneıinen als echt Aber
die Interpretation IST zew1ß mehr als 1Ne hbloße Anwendung von VOL-

gegebenen Formeln auf NEeN vorgelegten Fall Montesquıieus Aussage „Le
JUuscC ST la bouche de la lo1 hat fehlgeschlagen darüber 1ST siıch über-

CIN1g Sehr fein hat Radbruch ZESAYLT, ungefähr Gesetzesinterpre-
tatıon 1SE ıcht Nachdenken Vorgedachten sondern Zuendedenken C1I]:|
Gedachten

ach den eiden Bemerkungen über die Formulierung
Die Normen sollen hinweisen auf Werte und gegliedert werden nach
VWerten, un! diese sollen auf dem Seıin fußen;

I1 der Mensch könnte ZzZu Es werden könnte WCN1LS SCHHGE Andersheıt
un! Eigenheit anerkannt werden

dürfte 11 über die Interpretation gemacht werden Jedes veschriebene,
tormulierte echt befindet sıch der mehr oder WCNISCI tragıschen Lage,
daß auf C111:  @ bestimmte Situation anzuwenden 1STt dieser Siıtuation aber
nıcht verbraucht werden darf

Es soll also EINETrSEILTS brauchbar SCIN, die menschliche und gesellschaft-
liche Wirklichkeit sich verdichtet hat ZUT Situation ZU Komplex von Er-
CISNISSCH, Begebenheiten un Möglichkeiten; anderseıts mu auch
anderen Sıtuation, der Komplex siıch LUS anderen Elementen —

s  AZZU SC1INECIL Dienst elisten Das PDOSIULLVC echt ol einerseIıits g..
nügend Prazilisliert SC1IN, 100e Sıtuation rechtlich entscheiden anderseıts
genügend Raum aufweısen, mehrere ıtuationen aufnehmen können
Anknüpfend 1116 MEC1INCFr Vorbemerkungen, etelle ich test dafß der Inter-
Pret jedes POSIULVEN Rechtes 11NiC außerordentlich wichtige Aufgabe CI-

füllen hat
Der Interpret der Menschenrechte 1ST der supra-nationale Rıchter SOWEITL

dieses Gericht wirklich zustande kommen WIIdC aber auch der natiıonale
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Gesetzgeber der verpflichtet IST, dem Vertrag SC1NM: Staates Rechnung
bei seinNner gesetzgeberischen Arbeıt. Der Interpret der Menschenrechte

1ST auch die nationale Verwaltungsbehörde, der die konkrete Sıtuation schon
el näher 1SE Der Interpret der Menschenrechte soll etztlich auch der 10-
ale Richter SC1IN, dem der Staatsvertrag als POS1L1LVES Gesetz gelten mu{( und
der vielleicht auch ohne Staatsabkommen Menschenrechte als nichtpositives
B anerkennen wird. kreisen die Menschenrechte 1Ne enge
VO  3 Interpreten herum.

Letztlich wiıird da entschieden werden, bei dem supranatiıonalen Gericht be1
den nationalen Rechtsinstanzen, VO Gesetzgeber über die Verwaltung hıs
ZU Nationalrıichter, WIC die Menschenrechte sich ihrer Anwendung be-
währen werden un WIC SIC verwirklicht werden sollen

Fur den christlichen Interpreten, auf supranationalem WI1IC auf nationalem
Nıveau, LUuULT sıch hier 1Nc schöne Perspektive auf Was alschen
Liberalismus un: alschen Sozialismus vielleicht WENLISCI glücklich
tormuliert SCl INAS, WIC ich angab annn VO christliıchen Interpreten her
doch noch C1INe richtige Interpretation, C111 Interpretation auf das richtige
echt hın (allerdings nıcht schen, tormalen Sınn) bekommen
Denn bei der Interpretation C1iNCr Rechtsformulierung ıcht das letzte
VWort SC1IL irgendein Kommissionsmitglied damıit T  O haben könnte,
sondern WI1e die Formulierung be1 iıhrer Anwendung sich als gerecht be-
währen kann Und gerade der Christ 1SU der Lage, aus tieteren
Schau auch 1inNne minder Zzut gelungene oderg Zut Formulie-

zu Dienst echt übersetzen Was der totale Christ aufnimmt
und gebraucht wird ErNECUCKT, wirdn steht der Christ der Möglich-
elIt und der Kraft und dem Licht SC1NCES Herrn IMI dessen Verheißung

ECcce, Ego OINTMMa LOVA fac10,
Sehet mache alles neu!
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